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Betreff: Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zum Wechsel der 

Schulträgerschaft für die Goethe-Oberschule in Kremmen – Aktueller Stand 
 

 
 
Der Landkreis Oberhavel und die Stadt Kremmen beabsichtigen die Übertragung der 
Schulträgerschaft der Goethe-Oberschule, Straße der Einheit 2, 16766 Kremmen, von der Stadt 
Kremmen auf den Landkreis Oberhavel. Die Übertragung der Schulträgerschaft soll auf Grundlage 
und nach Maßgabe der §§ 107, 142 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Schulgesetz§BbgSchulG) erfolgen. 
 
Ziel ist die Vorbereitung und der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem 
Landkreis Oberhavel und der Stadt Kremmen, in dem alle weiteren Fragen des Schulträgerwechsels 
zu regeln sind (u.a. Übergang des bebauten Grundstücks, Ausstattungen, Personalfragen in der 
jeweiligen Zuständigkeit etc.).  
 
Im Vorfeld wurde eine Absichtserklärung im April 2023 unterzeichnet (SVV-Beschluss 01-45-2023). 
Beide Parteien bestätigen damit die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen und erklären, dass eine 
Beendigung der Vertragsverhandlungen nur dann vorgesehen ist, wenn die Grundlage für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht gegeben ist oder in elementaren Punkten keine für beide 
Seiten akzeptable Lösung gefunden werden kann. 
 
In der Zwischenzeit erfolgten mit dem Landkreis und der Stadt mehrmalige Besichtigungen der 
Oberschul-Standortes sowie einige Abstimmungsrunden, um sich von den Gegebenheiten ein Bild 
zu machen. 
 
Am 19.12.2024 hat der Landkreis einen ersten Vertragsentwurf der Stadt Kremmen übersandt. 
Hierzu hat die Stadt eine entsprechende Stellungnahme verfasst mit der Forderung, dass zu vielen 
Themen noch Klärungsbedarf gibt. Hierzu zählen die Punkte wie: 
 

 Modus der Betriebskostenabrechnung,  
 Übertragung von Inventar, Lehr- und Lernmitteln 

 Rechtsnachfolger für laufende Verträge usw.  
 
Der Landkreis ist nun bemüht, auf Grundlage der Stellungnahme, einen erneuten Vertragsentwurf 
bis Ende März 2025 der Stadt Kremmen zu übersenden. Im Anschluss sollen dann die persönlichen 
Abstimmungsrunden erfolgen. Zudem fordert der Landkreis schon umfangreiche Unterlagen zum 
Inventar-, Gebäude- und Vertragsunterlagen ab, welche umfassend zusammengetragen werden 
müssen. 
 
gez. Artymiak 

Leiter Bauamt der Stadt Kremmen 

 


